                                                                                                                                                                                     







                


                  Beitragsregelung











Beitragsklassen (allgemein, Schaft-Ziegen- u. Pferdehaltung)





Jahresbeitrag


Personen, die noch oder keine Landwirtschaft 


   betreiben oder nicht mehr betreiben		              		36 €         


Personen, die bis zu 0,99 ha Landwirtschaft betreiben 		46 €          


Personen, die 1 - 3,99 ha Landwirtschaft betreiben    	  		56 €         


Personen, die 4 - 14,99 ha Landwirtschaft betreiben    		66 €         


Personen, die ab 15 ha Landwirtschaft betreiben         		81 €         














     B) Beitragsklassen Wildhaltung





Personen, die noch keine Wildhaltung betreiben 


   oder nicht mehr betreiben						36 €        


Personen, die bis zu 4 ha Wildhaltung betreiben			81 €         


Personen, die über 4 ha Wildhaltung betreiben 			96 €        

















Hinweis auf die gültige Satzung:





Fördermitglieder bestimmen ihren Beitrag selbst, jedoch nicht unter dem Mindestjahresbeitrag von 36,00 €





Im Jahresbeitrag ist der Bezug der verbandseigene Zeitung enthalten





Der kompl. Jahresbeitrag wird jeweils für das lfd. Kalenderjahr Anfang Monat März  eingezogen.





Im Beitrittsjahr ist unabhängig vom Beitrittsmonat der volle Jahresbeitrag zu zahlen.





Im Jahr des Austritts bei ordnungsgemäßer schriftlicher Kündigung ist der volle Jahresbeitrag fällig.








